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Zu dieser Bebauungsplanzeichnung gehört die Satzung und die Begründung. 
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VERFAHRENSVERMERKEPlanzeichenerklärung
gemäß § 2 der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne
und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV)
vom 18. Dezember 1990, geändert am
04.05.2017 BGBl. I S. 1057 m.W.v. 13.05.2017

1. Festsetzungen
Allgemeines Wohngebiet  (§ 4 BauNVO)WA
Allgemeines Wohngebiet  (§ 4 BauNVO)
mit besonderen FestsetzungenWA*

II=ID Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

Zahl der Vollgeschosse zwingendII

II - III Zahl der Vollgeschosse - Mindestgrenze bis Höchstgrenze

P Umgrenzung von Flächen für Gemeinschaftsparkplätze

N Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen

Hauptfirstrichtung, zwingend bei Sattel- und Walmdächern

Hauptfirstrichtung, zwingend 
Bei Gebäuden mit Zeltdächern ist die straßenseitige Außenwand parallel 
zur Erschließungsstraße zu errichten.

SD
42-48

SD
10-28

SD/WD/ZD
10-28

Satteldach, Dachneigung 42-48 Grad, zwingend

WH 4,50
WH 6,75
WH 8,75

maximal zulässige Wandhöhe Hauptgebäude

GH 10,00 maximal zulässige Gebäudehöhe Hauptgebäude

Strassenbegrenzungslinie, Begrenzungslinie sonstiger
Verkehrsflächen

Strassenverkehrsflächen

Gehwegflächen

öffentliche Grünfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Garagenzufahrt

5z.B. 15 Maßzahlen in Meter

2. Hinweise

z.B.

bestehende Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummern

vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

Gebäude bestehend

Bereich der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 "Siedlung-Ost"

Graben bestehend

Anliegerstraße 
Einteilung der Verkehrsflächen:
- Mischverkehrsfläche
- Grünstreifen mit Parkplätzen

Vorschlag für zu errichtende Gebäude

ParzellennummerierungP1 - P32z.B.

mit Leitungsrechten belastete Fläche

Spielplatz

0.35
0.4

0.3
Grundflächenzahl GRZ

o offene Bauweise

E offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenze

D offene Bauweise, nur Doppelhäuser zulässig

Bereich mit besonderen Festsetzungen gemäß § 2 Nr. 3 der Satzung

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 19.12.2017
die Aufstellung des Bebauungsplanes im Verfahren nach 13b BauGB
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 03.01.2018
ortsüblich öffentlich bekannt gemacht.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.12.2017 
wurden die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21.12.2017 bis 12.02.2018 
beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.12.2017 
wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 11.01.2018 bis 12.02.2018 öffentlich ausgelegt.
Während der öffentlichen Auslegung standen die Unterlagen auch auf 
der Homepage der Stadt Bobingen zum Download bereit.

Moser + Ziegelbauer
Architektur und Städtebau GmbH
Mittlere Gerbergasse 2
86720 Nördlingen

STADT BOBINGEN

Stadt Bobingen
Rathausplatz 1
86399 Bobingen Bernd Müller, 1. Bürgermeister

Der Geltungsbereich beinhaltet die gesamten Flur-Nr. 4228/1 und 4227 
und Teilflächen der Flur-Nr. 4357/26, 4357, 4228, 4228/5, 4208/178, 4208/446, 4208/839, 4217/19, 
4262, 4228 und 4228/5.

Satteldach, Dachneigung 10-28 Grad, zwingend

Satteldach, Walmdach und Zeltdach zulässig,
Dachneigung 10-28 Grad, zwingend

Straßenverkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung:
verkehrsberuhigter Bereich

1

2 2

F Fußweg

P

"Bebauungsplan Nr. 70 Siedlung-Nord, 
1. Planungsabschnitt"

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Der Bauausschuss hat mit Beschluss vom 06.03.2018 den Bebauungs-
plan, bestehend aus einer Planzeichnung in der Fassung vom 
19.12.2017, einen Texteil in der Fassung vom 06.03.2018 und einer 
Begründung in der Fassung vom 19.12.2017 als Satzung beschlossen.

Bobingen, den .....................

..................................
Bernd Müller, 1. Bürgermeister

Ausgefertigt

Bobingen, den .....................

..................................
Bernd Müller, 1. Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan
wurde am ................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Bobingen, den .....................

..................................
Bernd Müller, 1. Bürgermeister

Pflanzliste Randeingrünung

Sträucher: 2xv oB 60-100 Pflanzraster 1,5x1,5m als 2-3 reihige Hecke

Gemeiner Schneeball - Viburnum opulus
Hartriegel - Cornus sanguinea
Hasel - Corylus avellana
Holunder - Sambucus nigra
Schlehe - Prunus spinosa
Kornelkirsche - Cornus mas
Schw. Apfelbeere - Aronia melanocarpa
Hundsrose - Rosa canina

Bäume II. Ordnung
- mind. 10% der Bepflanzung Randeingrünung
davon 
5% Pflanzgröße StU 12-14
5% Pflanzgröße 2 x v 100 - 150

Feld-Ahorn - Acer campestre
Hainbuche - Carpinus betulus
Vogel-Kirsche - Prunus avium
Eberesche - Sorbus aucuparia
alternativ Obstbäume StU 10-12 regionale, bewährte Sorten 

Die innere Durchgrünung entlang den Erschließungsstraßen ist 
entsprechend Plandarstellung zu bepflanzen mit 
Bäume II./III. Ordnung StU 8-10 
Rot-Dorn - Crataegus laevigata 'Paul's scarlet'
gefüllte Vogelkirsche - Prunus avium 'Plena'
Felsenbirne - Amelanchier laevis/ovalis
Zierapfel - Malus hybriden

H/B = 594 / 950 (0.56m²) Allplan 2016
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b) 

d) 

VERFAHRENSVERMERKE 

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom ‚19.12.2017 
die Aufstellun%des Bebauungsplanes im Verfahren nach 3b BauGB 
beschlossen. er Aufstellungsbeschluss wurde am 03.01 .2018 
ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. 

Zu dern Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vorn 19.12.2017 
wurden die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß 5 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vorn 21 .12.2017 bis 12.02.2018 
beteiligt. 

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 19.12.2017 
wurde mit der Begründung gemäß s 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 1 1 .01 .201 8 bis 1 2.02.201 8 öffentlich ausgelegt. 
Während der öffentlichen Auslegung standen die Unterlagen auch auf 
der Homepage der Stadt Bobingen zum Download bereit. 

Der Bauausschuss hat mit Beschluss vorn 06.03.2018 den Bebauungs— 

plan. bestehend aus einer Planzeichnung in der Fassung vom 
19.12.2017. einen Texte" in der Fassun vom 06.03.2018 und einer 
Begründung in der Fassung vom 19.12. 017 als Satzung beschlossen. 
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Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 
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